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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Archäologische Denkmalpflege Stadt- und Kreisarchäologie 
vom 22.04.2022 

2. Nds. Landesforsten, Forstamt Ankum 
vom 26.04.2022 

3. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
vom 02.05.2022 

4. PLEdoc GmbH 
vom 02.05.2022 

5. Stadt Bad Iburg 
vom 06.05.2022 

6. Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland e.V. 
vom 16.05.2022 

7. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 18.05.2022 

8. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 19.05.2022 

9. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
vom 19.05.2022 

10. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 23.05.2022 

11. Die Autobahn GmbH des Bundes 
vom 23.05.2022 

12. Gemeinde Bad Laer 
vom 24.05.2022 

13. Gemeinde Bad Rothenfelde 
vom 25.05.2022 

14. Vodafone Deutschland GmbH 
vom 30.05.2022 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
15. EWE Netz GmbH 

vom 26.04.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehende Stellungnahme betrifft die nachgelagert Planungsebene und 
Bauausführung und kann grds. beachtet werden. Die Erschließung wird im 
Grundsatz nicht geändert, sodass der Bestand voraussichtlich erhalten werden 
kann.  

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Eine entsprechende Textpassage zum Schutz der vorhandenen Versorgungs-
leitungen wurde bereits zur frühzeitigen Beteiligung als Hinweis aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Be-
stand grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-
pflanzt und anderweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer 
Anpassung bestehen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, 
sind die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten. Hinsichtlich der weiteren Planung und Ausführung ist eine 
frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungs-
trägern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16. Deutsche Bahn AG 

vom 27.04.2022 

 

a)  zu a) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen dieser 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 wird lediglich zuläs-
sige Verkaufsflächenzahl im Plangebiet angepasst. Darüber hinausgehende 
Festsetzungen oder Änderungen an der bisher zulässigen Bestandssituation 
bzw. bauplanungsrechte werden nicht getroffen, sodass keine Beeinträchtigun-
gen/Änderungen im Hinblick auf Entwässerung, Emissionen/Immissionen oder 
der Höhe der baulichen Anlagen entstehen. 

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Zur Sensibilisierung im Hinblick auf die nachgelagerte Planungsebene sowie 
Baumaßnahmen wird eine entsprechende Textpassage als Hinweis aufgenom-
men:  

„Im Osten des Plangebietes befinden sich Liegenschaften beziehungsweise ein 
Streckenabschnitt der Deutschen Bahn AG. Ein widerrechtliches Betreten und 
Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den Ge-
fahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeig-
nete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen.  

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, 
Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bez. der Bahnbetriebsanla-
gen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Ein-
haltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit 
TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragssteller bzw. 
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dessen Rechtsnachfolger zu tragen. Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder 
im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhanden-
sein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden 
muss. Dach-, Oberflächen- oder sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über 
Bahngrund abgeleitet werden. 

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Ei-
senbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, 
Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. 
Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterungen, Lärm, elektromagnetische 
Beeinflussungen, Funkenflug und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem ge-
wöhnlichen ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Gegen die aus dem Ei-
senbahnbetrieb ausgehenden Emissionen erforderlichenfalls von der Gemeinde 
oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen 
vorzusehen bzw. vorzunehmen.“  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Das Abwägungsergebnis wird entsprechend der Deutschen Bahn AG mitgeteilt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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17. Teutoburger Energie Netzwerk eG 

vom 28.04.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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18. Amprion GmbH 

vom 02.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Weitere Versorgungsträger wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
19. Westnetz GmbH 

vom 03.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehende Stellungnahme betrifft die nachgelagert Planungsebene und 
Bauausführung und kann grds. beachtet werden. Die Erschließung wird im 
Grundsatz nicht geändert, sodass der Bestand voraussichtlich erhalten werden 
kann. 

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Eine entsprechende Textpassage zum Schutz der vorhandenen Versorgungs-
leitungen wurde bereits zur frühzeitigen Beteiligung als Hinweis aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Be-
stand grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-
pflanzt und anderweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer 
Anpassung bestehen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, 
sind die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten. Hinsichtlich der weiteren Planung und Ausführung ist eine 
frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungs-
trägern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 03.05.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehende Stellungnahme betrifft die nachgelagert Planungsebene und 
Bauausführung und kann grds. beachtet werden.  

Eine entsprechende Textpassage zum Schutz der vorhandenen Versorgungs-
leitungen wurde bereits zur frühzeitigen Beteiligung als Hinweis aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Be-
stand grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-
pflanzt und anderweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer 
Anpassung bestehen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, 
sind die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten. Hinsichtlich der weiteren Planung und Ausführung ist eine 
frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungs-
trägern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
21. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 25.05.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Grds. ist mit der Durchführung von Baumaßnahmen zu rechnen. Die Feststel-
lung der Baugrundqualität gehört zu den Grundleistungen der nachgelagerten 
Planungen. Die Standsicherheit kann nach derzeitigem Kenntnisstand gewähr-
leistet werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Lt. dem NIBIS-Kartenserver (Zugriff 07.06.2022) sind für den Planbereich keine 
Erlaubnisse oder Bewilligungen erteilt worden 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die zum Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Informationen sind in die Pla-
nung eingeflossen und abgewogen worden. Konflikte werden somit nicht erwar-
tet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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22. Landkreis Osnabrück 

vom 25.05.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

In der Begründung zum Bebauungsplan zum Stand der frühzeitigen Beteiligung 
wurde auf die raumordnerische Beurteilung vom Januar des Landkreises Osn-
abrück verwiesen, um aufzuzeigen, dass die Planung die Raumordnung 
(RROP2004 -Teilfortschreibung Einzelhandel 2010) und die darin für den Stand-
ort verträgliche Gesamtverkaufsfläche von 3.000 m² beachtet.  

In der Zwischenzeit ist die raumordnerische Beurteilung (Stand: Juni) vom Land-
kreis Osnabrück aktualisiert worden. Die raumordnerische Beurteilung kommt 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene Vergrößerung der Märkte den Zielen 
der Raumordnung entspricht.  

Die inhaltlichen Aussagen der aktualisierten raumordnerischen Beurteilung wer-
den im Rahmen der Überarbeitung der Unterlagen für die öffentliche Auslegung 
in die Entwurfs-Begründung eingearbeitet. 

Die aktualisierte raumordnerische Beurteilung wird als Anlage Bestandteil der 
Begründung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Aufgrund der nebenstehenden Stellungnahme wird die Festsetzung im Rahmen 
der Überarbeitung der Unterlagen für die öffentliche Auslegung wie folgt geän-
dert und drei Sondergebiete (SO1 - 3) geschaffen: 

„Sondergebiet SO 1 (Lebensmittelvollsortimenter) 

Im nördlichen Teilbereich des Plangebietes wird ein Sondergebiet (SO 1) 
mit der Zweckbestimmung Lebensmittelvollsortimenter gem. § 11 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO festgesetzt. 

Zulässig sind: Lebensmittelvollsortimenter mit Backshops mit jeweils ma-
ximal 1.750 m² Verkaufsfläche. 

Nicht nahversorgungsrelevante Sortimente (Definition nahversorgungs-
relevante Sortimente siehe: Regionales Raumordnungsprogramm für 
den Landkreis Osnabrück 2004, Teilfort-schreibung Einzelhandel 2010, 
S. 103) sind auf einer Verkaufsfläche von maximal 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche zulässig. 

Ausnahmsweise können Dienstleistungsbetriebe zugelassen werden. 

Sondergebiet SO2 (Getränkemarkt) 

Im zentralen Teilbereich des Plangebietes wird ein Sondergebiet (SO 2) 
mit der Zweckbestimmung Getränkemärkte gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO festgesetzt. 

Zulässig sind: Getränkemärkte mit jeweils maximal 760 m² Verkaufsflä-
che. 

Nicht nahversorgungsrelevante Sortimente (Definition nahversorgungs-
relevante Sortimente siehe: Regionales Raumordnungsprogramm für 
den Landkreis Osnabrück 2004, Teilfort-schreibung Einzelhandel 2010, 
S. 103) sind auf einer Verkaufsfläche von maximal 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche zulässig. 

Ausnahmsweise können Dienstleistungsbetriebe zugelassen werden. 

Sondergebiet SO3 (Textilmarkt) 

In südlichen Teilbereich des Plangebietes wird ein Sondergebiet (SO 3) 
mit der Zweckbestimmung Textilmärkte gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
festgesetzt. 
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Zulässig sind: Textilmärkte mit jeweils maximal 485 m² Verkaufsfläche. 

Ausnahmsweise zulässig sind sonstige Waren auf einer Verkaufsfläche 
von insgesamt höchstens 15 m², je Einzelhandelsbetrieb.  

Ausnahmsweise können Dienstleistungsbetriebe zugelassen werden.“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen 
auf die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format 
zu erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebau-
ungsplanes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Eine Kennzeichnung ist, da sich das Planrecht ändern kann, nur eine Moment-
aufnahme und zu einem späteren Zeitpunkt ggf. veraltet und irreführend. Da sich 
die Zulässigkeit von Vorhaben nur nach dem zugrunde liegenden Bebauungs-
plan richtet, wird folglich auf eine entsprechende Kennzeichnung verzichtet. 

Des Weiteren ist die Lage der jeweiligen Bebauungspläne unter dem folgenden 
Link in der Ansicht „Verbindliche Bauleitplanung“ abrufbar:  

https://geoinfo.lkos.de/webinfo/synserver?project=roa&client=core 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

h)  

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Die Vorgaben des BauGB werden bei der Planaufstellung beachtet. Das Abwä-
gungsergebnis wird entsprechend mitgeteilt, der Bebauungsplan wird in den ent-
sprechenden Ordner hochgeladen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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23. Landkreis Osnabrück  

vom 01.06.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird die Textpassage des Hinweises Nr. 7 Artenschutzrechtliche Belange wie 
folgt ergänzt: 

„Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge geplanter Abriss- oder Sanierungsar-
beiten die artenschutzrechtlichen Belange zu beachten sind. Im Vorfeld der Maß-
nahmen ist durch einen Fachgutachter sicherzustellen, dass keine geschützten 
Tierarten wie gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten durch das Vor-
haben in Mitleidenschaft gezogen werden. Im Falle einer Besiedlung oder eines 
Auffindens von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sind in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde erforderliche Maßnahmen wie z.B. Festlegung von Ab-
bruchzeiten, Umsiedlung, Schaffung von Ersatzquartieren festzulegen. Wenn die 
erfolgreiche Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen auch nach fachlicher 
Beratung nicht möglich erscheint, ist zu prüfen, ob eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme nach § 45 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erteilt 
werden kann.“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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24. Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 

Bentheim 
vom 27.05.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit von 
30.04.2022 bis 31.05.2022 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 
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B. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG  

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Archäologische Denkmalpflege 
vom 15.07.2022 

2. Gemeinde Bad Rothenfelde 
vom 20.07.2022 

3. Deutsche Bahn AG 
vom 21.07.2022 

4. Nds. Landesforsten, Forstamt Ankum 
vom 25.07.2022 

5. PLEdoc GmbH 
vom 25.07.2022 

6. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
vom 25.07.2022 

7. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 26.07.2022 

8. Teutoburger Energie Netzwerk eG 
vom 08.08.2022 

9. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 10.08.2022 

10. Vodafone Deutschland GmbH 
vom 15.08.2022 

11. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 22.08.2022 

12. Gemeinde Bad Laer 
vom 22.08.2022 

13. Die Autobahn GmbH des Bundes 
vom 29.08.2022 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
14. Amprion GmbH 

vom 21.07.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Weitere Versorgungsträger wurden im Rahmen der öffentlichen Auslegung ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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15. EWE Netz GmbH 

vom 25.07.2022 

 

 Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag: A. I. Nr. 15 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16. Westnetz GmbH 

vom 02.08.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag: A. I. Nr. 19 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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17. Industrie und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 

Bentheim 
vom 19.08.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
18. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 23.08.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag: A. I. Nr. 20 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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19. Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland 

vom 24.08.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Entsprechend den Abstimmungen mit dem Landkreis Osnabrück sind die 15 m² 
Verkaufsfläche des Friseurbetriebes in die Gesamtverkaufsflächengrenze von 
3000 m² für den Standort 16.2 gemäß dem Raumordnungsprogramm miteinzu-
berechnen.  

Dies stellt jedoch keine Problematik dar, da mit den aufgezeigten Neuplanungen 
von Rewe mit einer Verkaufsfläche von 2.432 m² (Lebensmittelmarkt=1.718 m², 
Getränkemarkt=714 m²) sowie den KIK-Markt mit einer Verkaufsfläche von 
481 m² die Gesamtverkaufsfläche 2.913 m² beträgt. Somit wird Gesamtverkaufs-
flächengrenze von 3000 m² nicht überschritten und bietet entsprechend Raum für 
die Verkaufsfläche des bestehenden Friseursalons. 

Des Weiteren wurde im Teilbereich SO 3 -in welchem sich der Friseursalon be-
findet- der bestehende Friseursalon hinsichtlich seiner Nutzung und Verkaufsflä-
che durch folgende Festsetzung (rot gekennzeichnet) berücksichtigt und damit 
bauplanungsrechtlich gesichert:  

„In südlichen Teilbereich des Plangebietes wird ein Sondergebiet (SO 3) 
mit der Zweckbestimmung Textilmärkte gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
festgesetzt. 

Zulässig sind: Textilmärkte mit jeweils maximal 485 m² Verkaufsfläche. 

Ausnahmsweise zulässig sind sonstige Waren auf einer Verkaufsfläche 
von insgesamt höchstens 15 m², je Einzelhandelsbetrieb.  

Ausnahmsweise können Dienstleistungsbetriebe zugelassen werden.“ 

Darüber hinaus genießt der Friseursalon in seiner jetzigen Nutzung Bestand-
schutz. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20. Landkreis Osnabrück 

vom 25.08.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen auf 
die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format zu 
erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebauungs-
planes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Eine Kennzeichnung ist, da sich das Planrecht ändern kann, nur eine Moment-
aufnahme und zu einem späteren Zeitpunkt ggf. veraltet und irreführend. Da sich 
die Zulässigkeit von Vorhaben nur nach dem zugrunde liegenden Bebauungsplan 
richtet, wird folglich auf eine entsprechende Kennzeichnung verzichtet. 

Des Weiteren ist die Lage der jeweiligen Bebauungspläne unter dem folgenden 
Link in der Ansicht „Verbindliche Bauleitplanung“ abrufbar:  

https://geoinfo.lkos.de/webinfo/synserver?project=roa&client=core 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Entsprechende Textpassagen zur Melde- und Sicherungspflicht wurden bereits 
als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Die Vorgaben des BauGB werden bei der Planaufstellung beachtet. Das Abwä-
gungsergebnis wird entsprechend mitgeteilt, der Bebauungsplan wird in den ent-
sprechenden Ordner hochgeladen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit von 
22.07.2022 bis 25.08.2022 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 30. August 2022 
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